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„Kontakt" erscheint
vierteljährlich

Am 23.Juni 1974 haben die
jurassischen Stimmbürger die Frage
«Wollt Ihr einen neuen Kanton
bilden?» bejaht. Mit einem Mehr von
ungefähr 2750 Stimmen war
damit die Geburt des 23.Schweizer
Kantons eingeleitet.
Am 5. Juli 1959 hatte eine
Konsultativabstimmung noch eine Mehrheit

von 1191 Nein ergeben.
Dieser vollständige Umschwung
im Gesamtjura kann indessen
nicht darüber hinwegtäuschen,
dass sich der Graben zwischen
dem separatistischen Norden und
dem antiseparatistischen Süden
noch vertieft hat. Beobachter und
verantwortliche Politiker fragen
sich deshalb, ob die Einheit des
Juras nicht für immer verloren sei
— dies umso mehr, als die
überstimmten südlichen Amtsbezirke
bereits ihre Treue zu Bern bekräftigt

haben. Entsprechende Initiativen

wurden unmittelbar nach
dem Plebiszit lanciert, und das
Volk der drei Bezirke wird sich -
wie jenes des Laufentales - in
einem zweiten Urnengang
endgültig entscheiden.

Wer die Geschichte des Juraproblems

nachzeichnen will, muss
mindestens bis ins Jahr 1815
zurückgehen: In diesem Jahr nämlich,

da mit dem Eintritt des letzten
Kantons in den Bund die Grenzen
der Schweiz festgelegt werden,
verhindert die allgemeine militärische

und politische Lage die
Gründung eines Kantons Jura. Die
Heftigkeit des Kulturkampfs
gerade im Jura beweist, dass im
Anschluss des ehemaligen
Fürstbistums Basel an Bern die Wurzel
des Separatismus liegt. 1920 bricht
dieser Separatismus erstmals
durch: Es bildet sich eine noch

eindeutig katholische Bewegung,
die indessen bald wieder
verstummt. Zwei Jahrzehnte später
lebt die autonomistische
Strömung in verschiedenen Forderungen

der «Emulation» und der «Pro
Jura» wieder auf. Aber als eigentlicher

Katalysator für alle diese
separatistischen Bestrebungen
wirkt erst die Affäre Moeckli
unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg.

Der Zünder
Georges Moeckli, überragender
Vertreter des jurassischen Sozialismus,

ist am Vorabend des
Juraplebiszits im Alter von 85 Jahren
gestorben. Seine Abenteuer im
Berner Rathaus haben zu einem
guten Teil zur Lancierung dieses
Plebiszits beigetragen.
Gleich zweimal lehnt es 1947 der
bernische Grosse Rat ab, das
verwaiste Baudepartement (es
ermöglicht bekanntlich die Einsitz-
nahme in mehreren Verwaltungsräten

dem Jurassier Moeckli
zuzuteilen. Dies mit einem
Vorwand, den Grossrat Tschumi
öffentlich eingesteht: «Ein solches
Departement einem Regierungsrat
welscher Zunge anvertrauen, hies-
se den Bewohnern des alten
Kantonsteils Unrecht tun.»
Dieser Entscheid wirkt als Zünder.
Im Jura erhebt sich vielfacher und
heftiger Protest. Um mit einem
Programm von Forderungen und
Aktionen die Interessen der
französischsprachigen Minderheit zu
vertreten, bildet sich das Komitee
von Moutier. Bereits ist die Rede
von einem selbständigen Jura:
Das Komitee kündet «Studien im
Hinblick auf eine allfällige
Trennung» an.
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